
  

Interpellation Nr. 53 (Mai 2018) 

betreffend Volksschule und den Möglichkeiten alternativer Formen der Bildung 
18.5184.01 

 

Die Diskussion um die Bildung von Kindern und Jugendlichen insbesondere an der Volksschule hat sich in den 
letzten Monaten intensiviert (Medien, Talksendungen, Politik etc.). Nicht nur Schulmodelle oder die 
Fremdsprachen oder der Zeitpunkt der Noten ist ein Thema, ebenso wird zum Beispiel die Bildung zu Hause 
thematisiert. Das Thema Leistungsdruck flammt immer wieder auf (Notendruck, Ritalin, therapeutische 
Massnahmen). Eltern fragen sich, ob ihre Kinder ihr Potential in der Schule entfalten können oder sind damit 
konfrontiert, dass ihre Kinder in der Schule unglücklich sind. 

Offenbar gibt es immer mehr Eltern, die sich intensiv mit Schule und Bildung auseinandersetzen und ihre Form 
der Bildung für ihre Kinder suchen. Allerdings existieren heute keine oder nur sehr eingeschränkte Alternativen 
zum vorgegebenen Pflichtangebot der Volksschule: Erstens gibt es keine Wahl des Schulmodells, zweitens 
können sich oft nur Familien mit ausreichend Finanzmitteln eine nicht-staatliche Schulen leisten (trotz 
Verfassungsrecht), und drittens ist in Basel-Stadt die Bildung der Kinder zu Hause verboten. 

Möchte man sich politisch für die zunehmende Anzahl Eltern einsetzen, die sich für die Bildung ihrer Kinder 
engagieren oder sich Sorgen um ihre Kinder in der Schule machen und nach Alternativen suchen, so wird man 
mit sehr vielen Fragen konfrontiert, von denen ich hiermit gerne dem Regierungsrat einige stellen möchte: 

Zur Situation an der Volksschule: 

1. Wie viele Kinder müssen eine Jahrgangsstufe wiederholen ("sitzen bleiben"), absolut und in Prozent? 
Welche Folgekosten entstehen dem Kanton dadurch pro Kind? 

2. Wie viele Kinder sind Schulverweigerer, absolut und in Prozent? Wie wird mit ihnen umgegangen? 

3. Wie viele Kinder nehmen zusätzliche Förderangebote oder therapeutische Angebote in Anspruch, absolut 
und in Prozent? Welcher Anteil davon ist der Zweitspracherwerb? 

4. Ist bekannt, wie viele Kinder Psychopharmaka wie Ritalin oder andere einnehmen? 

5. Wie beurteilt der Regierungsrat diese Zahlen und ihre Entwicklung? 

Zur Situation betreffend nicht-staatliche Schulen (betreffend schulpflichtige Kinder) 

6. Wie viele nicht-staatliche Schulen mit Bewilligung sind im Kanton tätig? 

7. Wie viele Kinder besuchen nicht-staatliche Schulen, absolut und in Prozent? 

8. Wie viele Kinder wechseln pro Jahr von der Volksschule in eine nicht-staatliche Schule und in welcher 
Klasse finden die meisten Wechsel statt? 

9. Wie beurteilt der Regierungsrat die Situation, dass es eine relevante Zahl an Eltern gibt, die ihre Kinder 
gerne an eine nicht-staatliche Schule schicken würden, dies aber aufgrund ihrer begrenzten finanziellen 
Mittel nicht können, obwohl ihnen die Kantonsverfassung dies zusichert (§11 Abs. 1 Bst. o)? Würde eine 
begrenzte einkommensabhängige finanzielle Unterstützung nicht den Eltern und Kindern sowie zugleich 
dem Kanton (finanzielle Entlastung) zugutekommen? 

Zur Situation betreffend Bildung zu Hause: 

10. Warum ist die Bildung zu Hause (z.B. mit "Homeschooling") im Kanton Basel-Stadt nicht erlaubt, im 
Gegensatz zu vielen Kantonen wie z.B. unseren Nachbarkantonen Aargau und Solothurn, und wird sehr 
restriktiv gehandhabt? 

11. Wie viele Eltern bilden trotzdem ihre Kinder zu Hause? Hat der Kanton Zahlen oder Anhaltspunkte, wie 
viele es gerne tun würden und wie viele den Kanton verlassen, weil es hier nicht möglich ist? Hat der 
Kanton Interesse an diesen Zahlen, an diesen Eltern und ihren Kindern?  

12. Unter welchen Auflagen könnte der Kanton sich vorstellen, Bildung zu Hause zuzulassen? 

Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung meiner zahlreichen Fragen. 

David Wüest-Rudin 

 

 


